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Übersicht der Beratungen 
 
Gremium Sitzungsdatum Beschlussart 
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen 
(Entscheidung) 

04.04.2024 geändert beschlossen 
 

 
Ausführlicher Beratungsverlauf 
 

04.03.2024 Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen 

 
Beschluss 
Beschluss: 
Der Finanzausschuss der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen empfiehlt folgende 
Beschlussfassung: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt gemäß der 
Kommunalverfassung für das Land M-V die Haushaltssatzung der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen für die Haushaltsjahre 2024/2025 einschließlich der Anlagen sowie der 
folgenden Änderungen/Ergänzungen:   
1. Vorlage RUBIKON, den Eigenkapitalsveränderungen, des Finanzhaushaltes, die 

korrigierte Vorlage des Musters 5b sowie die Darstellung der liquiden Mittel für 
den Finanzplanungszeitraum 

2. Planansatz für das Jahr 2025 des Sonderposten der Gehölzpflanzungen am 
Tarnewitzer Bach (55201.23310000) i. H. v. 36.000,00 € rauszunehmen 

3. die Kosten in Höhe von 60.000,00 € für den Hort in die Haushaltsplanung 
2024/2025 sollen mit aufgenommen werden  

 
Die Zuweisung für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V wird verwendet für ……  
 
 
Abstimmung 
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 7 
davon anwesend:   5 
Zustimmung:  5 
Ablehnung: 0 
Enthaltung: 0 
Befangenheit: 0 
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04.04.2024 Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen 

 
Beschluss 
Beschluss: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt gemäß der 
Kommunalverfassung für das Land M-V die Haushaltssatzung der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen für die Haushaltsjahre 2024/2025 einschließlich der Anlagen, inklusive der 
zuvor genannten Korrektur im Konto 54421000 (Kreisumlage). Die Zuweisung für 
Infrastruktur nach § 23 FAG M-V wird für den Neubau Feuerwehrgerätehaus oder 
Kreisverkehr Klützer Straße verwendet. 
  
 
 
Abstimmung 
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 12 

davon anwesend:   9 

Zustimmung:  9 

Ablehnung: 0 

Enthaltung: 0 

Befangenheit: 0 

 

 


	Übersicht der Beratungen
	Ausführlicher Beratungsverlauf

